
 

 

Stadtvertretung Tagesordnungspunkt 

 

der Landeshauptstadt   öffentlich   

   

Schwerin  nicht öffentlich   

 

 
Datum:  

 

Ergänzungsantrag  Antragsteller Jana Wolff – ASK 
Schwerin 

Drucksache Nr.        

 Bearbeiter:  

  

 00188/2019 
 

 Telefon:  

 

Beratung und Beschlussfassung im  

      Fachausschuss für 

 Finanzen   Hauptausschuss  Stadtvertretung 

 Rechnungsprüfung     

 Umwelt, Gefahrenabwehr und Ordnung 

 Wirtschaft, Tourismus und Liegenschaften 

 Bildung, Sport und Soziales 

 Kultur, Gesundheit und Bürgerservice 

 Bauen, Stadtentwicklung und Verkehr 

 Jugendhilfeausschuss 

       

Beschluss am:     

Betreff  

Ergänzung zu: Ehrenamt stärken - Aufwandsentschädigungen für Angehörige der 
Freiwilligen Feuerwehr einführen 

 

Beschlussvorschlag 

Der Beschlussvorschlag:  

 

1. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, auf der Grundlage von § 2 Abs. 2 und § 5 Abs. 1 

der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern in Verbindung mit § 11 

Abs. 1 und § 24 Abs. 2 des Gesetzes über den Brandschutz und die Technischen 

Hilfeleistungen durch die Feuerwehren für Mecklenburg-Vorpommern sowie der Verordnung 

über die Aufwands- und Verdienstausfallentschädigung für die ehrenamtlich Tätigen der 

Freiwilligen Feuerwehren und der Pflichtfeuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern für die 

Landeshauptstadt Schwerin eine „Satzung über die Gewährung von 



 

 

Beschlussvorschlag 

Aufwandsentschädigungen für Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr“ zu erarbeiten und 

diese der Stadtvertretung zur Beschlussfassung vorzulegen. 

 

2. Hierin ist insbesondere zu regeln, dass alle Kameradinnen und Kameraden eine 

Entschädigung für die Teilnahme an Einsätzen bzw. bei Alarmierung erhalten.  

 

3. Über die konkrete Höhe der einsatzbezogenen Entschädigung für die Kameradinnen und 

Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr legt der Oberbürgermeister der Stadtvertretung im 

Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplanes 2021 einen Vorschlag vor. 

 

Wird durch einen 4. Punkt ergänzt: 

 

4. Die Stadtvertretung beschließt, dass die Mitarbeiter der Feuerwehren in Schwerin einen 

Anspruch auf die Schwerin Card haben.  
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Begründung 

- 

 

 
Mehreinnahmen/Minderausgaben in der Haushaltsstelle:  

 

 
 
 
 

   
 
 
 
Gez Jana Wolff 

 
 

  

 


